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Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen für den gesamten 
Alb-Donau-Kreis 

Alle Städte und Gemeinden des Alb-Donau-Kreises haben sich zu einem gemeinsamen 

Gutachterausschuss mit der Geschäftsstelle bei der Stadt Ehingen zusammengeschlossen. Diese 

Bündelung der 55 einzelnen Kommunen stärkt die fachliche Kompetenz im Bereich der 
Grundstücksbewertung, ermöglicht eine qualifiziertere Marktbewertung und lässt eine rechtssichere 

Ableitung der Bodenrichtwerte zu. Auch die Gemeinde Emerkingen gehört diesem Gremium an. Der 

lokale Gutachterausschuss beendete seine Tätigkeiten zum 31. Januar 2021. Ab dem 01. Februar 

2021 wird der gemeinsame Gutachterausschuss dessen Aufgaben übernehmen. Die Führung einer 

Kaufpreissammlung, die Ermittlung von Bodenrichtwerten, die Erstattung von Gutachten, die 
Erteilung von Auskünften und weitere Verwaltungsaufgaben, wie diese im Baugesetzbuch geregelt 

sind, werden künftig über den gemeinsamen Gutachterausschuss abgewickelt. 

Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an die dortige Geschäftsstelle:  

www.ehingen.de/gemeinsamer-gutachterausschuss  

 

Geschäftsstelle des 

Gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen 

Lindenstraße 22-24 

89574 Ehingen (Donau) 
 

Telefon 07391 503-130 

E-Mail gutachterausschuss@ehingen.de 

 
Veröffentlicht am 22.01.2021 auf der Homepage der Gemeinde Emerkingen 

 

Sämtliche durch Öffentliche Bekanntmachung zu  

veröffentlichen Dokumente finden Sie folgend: 

 

Emerkingen, 22.01.2021 

Öffentliche 

Bekanntmachung 

vom 22.01.2021 

 

http://www.ehingen.de/gemeinsamer-gutachterausschuss


Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

Offentlich-rechtliche Vereinbarung
über die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses

„Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen (Donau)"

Die Städte und Gemeinden:

Allmendingen, Altheim, Altheim/Alb, Amstetten, Asselfingen, Ballendorf, Balzheim, Beimerstetten,
Berghülen, Bernstadt, Blaubeuren, Blaustein, Börslingen, Breitingen, Dietenheim, Dornstadt,
Emeringen, Emerkingen, Erbach, Griesingen, Grundsheim, Hausen a.B., Heroldstatt, Holzkirch,
Hüttisheim, Illerkirchberg, Illerrieden, Laichingen, Langenau, Lauterach, Lonsee, Merklingen,
Munderkingen, Neenstetten, Nellingen, Nerenstetten, Oberdischingen, Obermarchtal, Oberstadion,
Öllingen, Öpfingen, Rammingen, Rechtenstein, Rottenacker, Schelklingen, Schnürpflingen, Setzingen,
Staig, Untermarchtal, Unterstadion, Unterwachingen, Weidenstetten, Westerheim und Westerstetten.

(nachfolgend „Gemeinden" genannt)

und die Stadt Ehingen (Donau)

vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Baumann -
nachstehend "Stadt Ehingen" genannt

schließen hiermit folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben
nach §§ 192 - 197 BauGB (Wertermittlung) von den Gemeinden auf die Stadt Ehingen (Donau)
auf der Grundlage
• der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gem0),
• dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und
• der Gutachterausschussverordnung (GuAVO):
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

§
Vorbemerkungen

Die Gemeinden und die Stadt Ehingen (Donau) wollen im Bereich der amtlichen Wertermittlung
(§§ 192 -197 BauGB) zusammenarbeiten und hierzu einen gemeinsamen Gutachterausschuss
mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle bilden. Dieser Zusammenschluss wurde mit der
geänderten und am 10.10.2017 in Kraft getretenen Gutachterausschussverordnung möglich,
weiche die interkommunalen Kooperationsmöglichkeiten erweitert hat. Durch den geplanten
Zusammenschluss sollen insbesondere

• die Kauffälle in einer gemeinsamen Kaufpreissammlung erfasst und die Auswertung der
Kauffälle nach einem einheitlichen Verfahren sichergestellt werden,

• die Anzahl der auswertbaren Kauffälle erhöht und
• die sich daraus ergebenden Synergieeffekte bezüglich Datenumfang und -qualität genutzt

werden können.

Mit dem Zusammenschluss übergeben die Gemeinden die Aufgabe nach §§ 192 -
197 BauGB zur Erfüllung an die Stadt Ehingen (Donau).

Mittelfristiges Ziel der Zusammenarbeit ist die Ableitung und die Veröffentlichung von gemein-
samen Bodenrichtwerten (§ 196 BauGB) und der sonstigen für die Wertermittlung
erforderlichen Daten (§ 193 Abs. 5 BauGB) in einem gemeinsamen Grundstücksmarktbericht.
Grundlage für die Zusammenarbeit bildet § 1 Abs. 1 Satz 2 GuAVO.

Die Gemeinden sind sich darüber einig, dass diese Form der Zusammenarbeit um andere
Gemeinden erweitert werden kann, soweit die Gemeinden im selben Landkreis liegen und
benachbart sind (§ 1 Abs. 1 Satz 2 GuAVO). Ein weiterer Beitritt bedarf keiner Zustimmung der
Gemeinden. Die Stadt Ehingen handelt hier als Bevollmächtigte gemäß § 62 LVwVfG in
Verbindung mit §§ 164 ff. BGB.

§ 2
Übertragung der Aufgabe

1. Die Gemeinden übertragen die Aufgaben nach §§ 192 - 197 BauGB (Wertermittlung) zur
Erfüllun9 auf die Stadt Ehingen (Donau) (§ 25 Abs. 1 GKZ).
Mit der übertragung der Aufgabe gehen das Recht und die Pflicht der Gemeinden zur
Erfüllung der Aufgaben §§ 192 - 197 BauGB auf die Stadt Ehingen (Donau) über (§ 25
Abs. 2 GKZ).
Die Stadt Ehingen (Donau) nimmt die Übertragung an. Die Stadt Ehingen (Donau) ist
„übernehmende Körperschafr im Sinne von § 25 Abs. 1 GKZ bzw. „zuständige Ste Ile" im
Sinne von § 1 Abs. 1 GuAVO.
Die Gemeinden bleiben „beteiligte Körperschaften" im Sinne von § 25 Abs. 1 GKZ.

2. Die Gemeinden und die Stadt Ehingen (Donau) vereinbaren die in dieser Vereinbarung
genannten Mitwirkungsrechte und -pflichten bei der Erfüllung der Aufgaben (§ 25 Abs. 3
GKZ).
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

§ 3
Ausdehnung des Satzungsrechtes

1. Die Stadt Ehingen (Donau) kann im Rahmen der ihr übertragenen AufgabenSatzungen
erlassen, die für das gesamte Gebiet der Stadt Ehingen (Donau) und der Gemeinden
gelten (§ 26 Abs. 1 GKZ). Dies ist

• die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch
den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung) und

• die Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen
(Verwaltungsgebührensatzung),

soweit dies zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

2. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Stadt Ehingen (Donau) das Recht aus
Ziff. 1 durch Er lass einer Erstreckungssatzung wahrnimmt. Die Erstreckungssatzung
verweist dynamisch auf die unter Ziff. 1 genannten Satzungen der Stadt Ehingen (Donau).

3. Den Gemeinden ist der diesem Vertrag als Anlage beigefügte Entwurf der
„Erstreckungssatzung auf das Gebiet der Gemeinden (Erstreckungssatzung
Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen (Donau)r bekannt. Sie
stimmen ihm hiermit zu.

4. Die Stadt Ehingen (Donau) kann im Geltungsbereich der Satzung alle zur Durchführung
erforderlichen Maßnahmen wie im eigenen Gebiet treffen (§ 26 Abs. 2 GKZ).

5. Die Gemeinden verpflichten sich, ihre Gutachterausschussgebührensatzung in der
jeweils gültigen Fassung, sowie die betroffenen Gebührentatbestände der
Verwaltungsgebührensatzung aufzuheben.

§ 4
Erfül lung der Aufgabe

1. Die Stadt Ehingen (Donau) erfüllt die übertragene Aufgabe nach Maßgabe der
einschlägigen Vorschriften. Hierzu gehören unter anderem

• das Baugesetzbuch (BauGB),
• die Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von

Grundstücken (lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV),
• die Verordnung der Landesregierung über die Gutachterausschüsse,

Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch
(Gutachterausschussverordnung - GuAVO)

sowie die entsprechenden Richtlinien.

2. Die Stadt Ehingen (Donau) erfüllt die Aufgabe in ihren bzw. in angemieteten Amtsräumen.

3. Wenn es der Sachverhalt erfordert kann der Gutachterausschuss auch Sitzungen auf dem Gebiet
der Gemeinden abhalten. Zu diesem Zweck haben die jeweiligen Gemeinden unentgeltlich
angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

4. Die Stadt Ehingen (Donau) stellt durch technische und/oder organisatorische
Maßnahmen sicher, dass die Belange des Datenschutzes berücksichtigt werden. Hierzu
gehören unter anderem (vgl. 26. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den
Datenschutz in Baden-Württemberg, Landtagsdrucksacke 13/4910 S. 59 ff.)

• dass erkennbar an den Gutachterausschuss gerichtete Schreiben von der zentralen
Poststelle der Stadt Ehingen (Donau), der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses ungeöffnet vorgelegt werden,

• dass die Gutachter darauf hingewiesen werden, dass sie die personenbezogenen
Daten, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit erlangt haben, auch nach dem Ende ihrer
Tätigkeit geheim zu halten haben,

• dass Gutachten nicht vom Vorsitzenden oder anderen Personen zu Hause gefertigt
werden, ohne dass geeignete Maßnahmen getroffen wurden, die eine Kenntnisnahme
und Nutzung der Daten durch Mitbewohner oder Besucher ausschließt,

• dass beim Transport personenbezogener Unterlagen zwischen Behörde und
häuslichem Arbeitsplatz oder zwischen Behörden untereinander verschlossene
Behältnisse zur Aufbewahrung verwendet werden,

• dass die in der Registratur der Stadt Ehingen (Donau) aufbewahrten Gutachten
(Bürofertigungen), Urkunden und Akten nur dem Gutachterausschuss und den
Mitarbeitern der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses zugänglich
sind,

• dass Abschriften von Gutachten nicht bei den Gutachtern aufbewahrt werden,
• dass Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nicht telefonisch erteilt werden und
• dass Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nur in anonymisierter Form erteilt wer-

den.

5. Die Stadt Ehingen (Donau) gewährleistet einen ausreichenden Versicherungsschutzfür
den Vorsitzenden des Gutachterausschusses, die Gutachter und die Mitarbeiter der
Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden im Zusammenhang mit deren Tätigkeiten und Handlungen zur
Erfüllung der übertragenen Aufgaben.

6. Die Aufgabenerfüllung ist durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten,
beispielsweise durch Informationen für die Bürger, Notare, Sachverständige,
Die Festiegung von Art und Umfang der Öffentlichkeitsarbeit obliegt der Stadt Ehingen
(Donau).

7. Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses übergibt den Gemeinden
nach der jeweiligen Beschlussfassung innerhalb von zwei Wochen

• die Bodenrichtwerte (§ 196 BauGB) für das Gebiet der jeweiligen Gemeinde in
elektronischer Form, z.B. als Shape-Datei für das Geo-lnformationssystem Geonline.

• die sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten (§ 193 Abs. 5 BauGB) im
Grundstücksmarktbericht in elektronischer Form z.B. als Word- oder PDF-Datei.
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (wertermittlung)

Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgabe
5

Die Gemeinden stellen der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses
der Stadt Ehingen (Donau) mit lnkrafttreten dieser Vereinbarung ihren digitalen
Geodatenbestand zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung. Hierzu gehören unter
anderem die
• Daten des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS),
• Altlasten,
• Bodenrichtwertkarten,
• Flächennutzungsplan,
• Daten zu Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Abwasser),
• Höhenlinien,
• Orthofotos,
• Schutzgebiete,
• Karten zu kommunalen Satzungen, insbesondere Bebauungspläne, Baulinienpläne,
• Sanierungsgebiete,
•

Sobald die digitalen Geodatenbestände bei den Gemeinden aktualisiert werden
übergeben die Gemeinden das entsprechende Update / den aktualisierten Datenbestand
spätestens zwei Wochen nach dem Update an die Stadt Ehingen (Donau). Dies muss
einmal im Jahr erfolgen.

2. Die Gemeinden übergeben der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses den amtlichen Straßenschlüssel der Gemeinden in Papierform
und als elektronische Datei (Excel-Format).

3. Die Gemeinden übergeben der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses
die bisherigen analogen und digitalen Akten der Geschäftsstelle und des
Gutachterausschusses der jeweiligen Gemeinde.
Die digital vorliegenden Daten werden zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt in digitaler
Form an die Stadt Ehingen (Donau) übergeben.
Die analog vorliegenden Daten werden nach Aufforderung eingescannt und an den
Gutachterausschuss übergeben.

4. Die Gemeinden ermöglichen den Mitarbeitern der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses Zugriff auf alle bei ihnen vorhandenen und zur Erfüllung der
Aufgaben erforderlichen Daten. Hierzu gehören unter anderem die
• Bauakten,
• Baulasten,
• Daten über den Erschließungszustand von Straßen,
• Daten zum Denkmalschutz,
• Daten zu Bodenordnungsmaßnahmen (freiwillige Bodenordnungsmaßnahmen,
• Umlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen),
• Daten zu städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
• Daten zu Verfügungs- und Veränderungssperren,
• Einwohnermeldedaten (Adress- und Personenbezogene Daten) auf Anforderung
• _

Die Gemeinden benennen der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses
einen ständigen Ansprechpartner und dessen Vertreter, der die Unterlagen bei der
j ewe i I ig e n Gemeinde erhebt und der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses innerhalb von zwei Wochen nach Anforderungen übersendet.
Die Unterlagen werden nach Gebrauch von der Geschäftsstelle des gemeinsamen
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

Gutachterausschusses an die jeweilige Gemeinde zurückgegeben, soweit es sich um
Originale handelt.

5. Die Gemeinden ermächtigen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses auf das elektronische Grundbuch und die Grundakten für die
Grundstücke im Gebiet der jeweiligen Gemeinde zuzugreifen, soweit dies zur Erfüllung
der Aufgabe erforderlich oder sachdienlich ist.

6. Die Gemeinden ermächtigen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses Daten bei Dritten zu erheben, soweit dies zur Erfüllung der
Aufgabe erforderlich oder sachdienlich ist.

7. Die bei den Gemeinden eingehenden Urkunden, die für den gemeinsamen
Gutachterausschuss bestimmt sind, werden von den Gemeinden spätestens innerhalb
einer Woche in verschlossenem Umschlag an die Geschäftsstelle des gemein- samen
Gutachterausschusses bei der Stadt Ehingen (Donau) weitergeleitet.

§ 6
Gutachterbestellung

1. Zur Erfüllung der Aufgabe wird bei der Stadt Ehingen (Donau) ein Gutachterausschuss
gebildet. Er trägt die Bezeichnung

„Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen (Donau)"
- nachstehend "Gemeinsamer Gutachterausschuss" genannt

Der gemeinsame Gutachterausschuss ist Rechtsnachfolger des Gutachterausschusses
der Gemeinden und Rechtsnachfolger des Gutachterausschusses bei der Stadt Ehingen
(Donau).

2. Die Anzahl der Mitglieder des gemeinsamen Gutachterausschusses wird von der Stadt
Ehingen (Donau) in Abstimmung mit den Gemeinden bzw. ggf. weiteren Gemeinden
festgelegt. Die ehrenamtlichen Gutachter (max. 52) werden regional im Landkreis
verteilt und analog zur Wahl des Kreistages verhältnismäßig auf diese Raumschaften
verteilt.

3. Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und die ehrenamtlichen weiteren Gutachter des
gemeinsamen Gutachterausschusses werden vom Gemeinderat der Stadt Ehingen
(Donau) nach den Vorschriften der Gutachterausschussverordnung und des BauGB
bestellt. Sie werden von der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses in
Abstimmung mit den Verwaltungen der Gemeinden bzw. ggf. mit den Verwaltungen der
weiteren Gemeinden vorgeschlagen.

4. Das Vorschlagsrecht für den als ehrenamtlicher Gutachter zu bestellenden Vertreter des
Finanzamtes und dessen Stellvertreters obliegt der zuständigen Finanzbehörde (§ 2 Abs.
2 GuAVO).

5. Die Bestellung des Vorsitzenden, seiner Stellvertreter und der ehrenamtlichen weiteren
Gutachter wird im Falle von nicht ausräumbaren Unstimmigkeiten während des
Abstimmungsverfahrens nach Ziff. 2 und 3 in einem gemeinsamen Ausschuss vorberaten
(§ 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GKZ). Der gemeinsame Ausschuss trägt die Bezeichnung

„gemeinsamer Ausschuss Gutachterbestellung".
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

Er setzt sich aus den jeweiligen Vertretern des technischen Ausschusses der Stadt
Ehingen (Donau) und den Bürgermeistern der Gemeinden zusammen. Den Vorsitz im
gemeinsamen Ausschuss Gutachterbestellung führt der Vorsitzende des Gemeinderats der
Stadt Ehingen (Donau).

6. Die Gemeinden können gegen den Beschluss des Gemeinderates der Stadt Ehingen
(Donau) zur Bestellung der Gutachter des gemeinsamen Gutachterausschusses, binnen
zwei Wochen nach Mitteilung des Beschlusses, Einspruch einlegen. Der Einspruch hat
aufschiebende Wirkung (§ 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 GKZ).
Auf den Einspruch ist erneut zu beschließen. Der Einspruch ist zurückgewiesen, wenn der
neue Beschluss mit Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Gemeinderats der Stadt
Ehingen (Donau) gefasst wird oder wenn der gemeinsame Ausschuss Gutachterbestellung
dem Beschluss mit der Mehrheit seiner Mitglieder zustimmt (§ 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2
GKZ).

7. Die Mitglieder der derzeitigen Gutachterausschüsse sind auf 4 Jahre bestellt.
Da die Gemeinden mit dem lnkrafttreten dieser Vereinbarung die Aufgaben nach §§ 192 - 197
BauGB auf die Stadt Ehingen (Donau) übertragen, entfällt die Notwendigkeit eines eigenen
Gutachterausschusses. Die Gemeinden verpflichten sich daher, ihre derzeit bestellten Gutachter
mit Wirkung zum 31.01.2021 abzuberufen •(§ 4 Abs. 2 Ziff. 3 GuAVO).

Ab dem 01.02.2021 setzt sich der (erste) gemeinsame Gutachterausschuss damit aus
den vom Gemeinderat der Stadt Ehingen (Donau) regulär bestellten Vorsitzenden,
stellvertretenden Vorsitzenden und Gutachtern zusammen. Den Vorsitz führt der
Vorsitzende des Gutachterausschusses der Stadt Ehingen (Donau). Seine
Stellvertreter sind unabhängig vom Bestellungszeitpunkt jeweils gleichberechtigt.
Die Amtszeit dieses (ersten) gemeinsamen Gutachterausschusses endet am 31.01.2025.

§ 7
Geschäftsstel le des gemeinsamen Gutachterausschusses

Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses wird bei der Stadt Ehingen
(Donau) eingerichtet (§ 8 Abs. 1 GuAVO). Sie trägt die Bezeichnung

„Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses
bei der Stadt Ehingen (Donau)" .

§ 8
Übergang der Aufträge

Die bisher bei den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse bei der Stadt Ehingen (Donau)
und den Gemeinden beantragten und noch nicht begonnenen Verkehrswertgutachten gehen
zur Weiterbearbeitung auf die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses und
den gemeinsamen Gutachterausschuss über.

Verkehrswertgutachten die von den Gemeinden vor dem Zeitpunkt der Übergabe der Aufgabe
„gemeinsamer Gutachterausschuss" schon z.T. begonnen wurden müssen von den
Gemeinden zum 31.01.2021 fertiggestellt werden.

Die Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2020 werden bis spätestens zum 31.01.2021 von den
bisherigen Gutachterausschüssen beschlossen.
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

Die Erfassung und Auswertung der Kauffälle sowie die Übermittlung von
Auswertungen auf dem Gebiet der Gemeinden hat bis zum 31.12.2020 (Stichtag der
Verträge) durch den bisherigen Gutachterausschuss zu erfolgen.

Die bisherigen Unterlagen der Gutachterausschüsse verbleiben bis zum Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist bei den Gemeinden. Sie werden auf Anforderung des
gemeinsamen Gutachterausschusses diesem zeitweise zur Verfügung gestellt.

§ 9
Personal- und Sachmittelausstattung

1. Die Stadt Ehingen (Donau) verpflichtet sichdie für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung
erforderliche Personal- und Sachmittelausstattung zu gewährleisten (§ 1 a GuAVO).

2. Die hierfür erforderlichen Personalentscheidungen obliegen der Stadt Ehingen (Donau).

3. Die Stadt Ehingen (Donau) verpflichtet sich, eine regelmäßige fachliche Fortbildung
der Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Gutachter sicherzustellen.

§ 10
Kostenbetei l igung

1. Die Gemeinden beteiligen sich an den tatsächlich anfallenden Personal- und Sachkosten
der Stadt Ehingen entsprechend dem Kostenverteilungsschlüssel nach § 10 Ziff. 3 dieser
Vereinbarung.

2. Alle anfallenden Aufwendungen und Erträge des „gemeinsame Gutachterausschusses"
und seiner Geschäftsstelle werden von der Stadt Ehingen (Donau)wie folgt gebucht:
a) Hoheitlicher Bereich („Hoheitsbetrieb"):

Hierzu gehören alle mit

• der Führung der Kaufpreissammlung (§ 193 Abs. 5 BauGB),
• der Ableitung von Bodenrichtwerten (§ 196 BauGB) und
• der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten (§ 193 Abs. 5 BauGB)

sowie
• der Erteilung von Auskünften jeglicher Art einhergehenden Tätigkeiten
• (Personal- und Sachkosten) und Gebühreneinnahmen der

Verwaltungsgebührensatzung (Erträge).

b) Privatwirtschaftlicher Bereich („Betrieb gewerblicherAr):

Hierzu gehören alle mit

• der Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten
Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken einhergehenden Tätigkeiten
(Personal- und Sachkosten) und Gebühreneinnahmen der Gutachterausschussgebühren-
und Verwaltungsgebührensatzung (Erträge).
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

3. Für die Weiterberechnung des Abmangels (Erträge abzüglich Aufwände) werden zur
Kostenverteilung folgende Kostenverteilungsschlüssel vereinbart:

a) Für den „Hoheitsbetrieb":
Als Maßstab für die Verteilung des Abmangels wird die nach § 143 GemO
maßgebende Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. auf der Grundlage der vom Statistischen
Landesamt veröffentlichten Daten) der am Gutachterausschuss beteiligten
Mitgliedskommunen herangezogen.

b) Für den „Betrieb gewerblicher Arr:
Als Maßstab für die Verteilung des Abmangels wird die nach § 143 GemO
maßgebende Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. auf der Grundlage der vom Statistischen
Landesamt veröffentlichten Daten) der am Gutachterausschuss beteiligten
Mitgliedskommunen herangezogen.

4. Da für den Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten und dem 31.12.2021 noch keine Daten
als Grundlagefür die Berechnung der Kostenverteilungsschlüssel vorliegen, vereinbaren
die Stadt Ehingen (Donau)und die Gemeinden hiermit ersatzweise eine pauschale
Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personal- und Sachkosten der Stadt Ehingen
(Donau)in Höhe von 2€/Einwohner. Mit dieser pauschalen Kostenbeteiligung werden die
anfallenden Kosten des „Hoheitsbetrieb" und des „Betriebs gewerblicher Art bis zur
endgültigen Berechnung des Abmangels vorläufig erhoben.

5. Die Kostenbeteiligungen der Gemeinden kann von der Stadt Ehingen (Donau) als
Abschlagszahlung zum Stichtag 30.06. und als Jahresabrechnung zum Stichtag 31.12.
angefordert werden. In die Abrechnung des 1. Jahres (2021) werden die vor Inkrafttreten
dieser Vereinbarung anfallenden Kosten mit einbezogen. Die Stadt Ehingen (Donau) hat
die Möglichkeit eine Abschlagszahlung in Höhe von 0,50eEinwohner für diese Vorleistung
zum 01.02.2021zu erheben.
Die Kostenbeteiligung ist nach Aufforderung der Stadt Ehingen (Donau) innerhalb von vier
Wochen nach Erhalt durch die Gemeinden zur Zahlung fällig.

6. Die Kostenbeteiligungen der Gemeinden am Betrieb gewerblicher Art
(Kostenschlüssel nach Ziff. 3 Satz 1 lit. b) ist umsatzsteuerpflichtig. Zum
Abrechnungsbetrag der Kostenbeteiligung kommt daher die jeweils geltende
Mehrwertsteuer hinzu.

§ 11
Verpfl ichtungen der Vertragspartner

1. Den Vertragspartnern obliegt die Verpflichtung zur gegenseitigen Information und
sonstigen vertragsdienlichen Unterstützung. Von wesentlichen Ereignissen haben sich die
Vertragspartner jeweils unaufgefordert zu unterrichten.

2. Die Vertragspartner verpflichten sich, diese Vereinbarung mit Wohlwollen auszulegen
und nach den Regeln von Treu und Glauben zu erfüllen.

3. Die Stadt Ehingen (Donau) ist verpflichtet, den Gemeinden jederzeit Einsicht in die
Unterlagen zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgabe stehen.
Die in dieser Vereinbarung niedergelegten Bestimmungen, die zum Schutz von Daten
führen, gelten für die Gemeinden entsprechend.

4. Die Vertragspartner werden, soweit rechtlich zulässig, alle notwendigen Entscheidungen
treffen, Beschlüsse herbeiführen und sonstige Amtshandlungen vornehmen, die zur
Durchführung der Aufgabe erforderlich oder sachdienlich sind.

Seite 9 von 16



Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

§ 12
Haftung

1. Die Stadt Ehingen (Donau) verpflichtet sich, die ihr zur Erfüllung übertragenen Aufgaben
mit der gebotenen Sorgfalt und Genauigkeit durchzuführen.

2. Die Stadt Ehingen (Donau) haftet für die von ihr eingesetzten Erfüllungsgehilfen und
Beauftragten nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 13
K ündigung

1. Die Geltungsdauer dieser Vereinbarung ist nicht befristet.

2. Jeder Vertragspartner hat das Recht diese Vereinbarung e in se it ig schriftlich gegenüber
dem jeweils anderen Vertragspartner zu kündigen. Als Kündigungsfrist werden 24 Monate
zum Jahresende (31.12.) vereinbart. (§ 25 Abs. 4 GKZ).

3. Die Kündigung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Maßgebend für das Einhalten der
Kündigungsfrist ist der Eingang des Kündigungsschreibens beim Empfänger.

4. Wird die Vereinbarung gekündigt, so hat die Stadt Ehingen (Donau) Anspruch auf
Kostenbeteiligung für die bis zum Ende der Laufzeit der Vereinbarung erbrachten
Leistungen.

§ 14
Schr ift for m, Ausfer t igungen

1. Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform; dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.

2. Von diesem Vertrag werden folgende Ausfertigungen erstellt:
• zwei für die Stadt Ehingen (Donau)
• zwei für die an der Vereinbarung Gemeinden
• eine für das Regierungspräsidium Tübingen (Rechtsaufsichtsbehörde).

§ 15
Wirksamkeit, in Kraft treten

1. Die Gemeinderäte der Gemeinden sowie der Stadt Ehingen (Donau) habendieser
Vereinbarung zugestimmt.

2. Diese Vereinbarung bedarf nach § 25 Abs. 5 GKZ der Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde. Rechtsaussichtsbehörde ist in diesem Fall das
Regierungspräsidium Tübingen (§ 25 Abs. 5 i.V.m. § 28 Abs. 2 GKZ).

3. Die Vereinbarung ist mit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung von alien beteiligten
Körperschaften öffentlich bekanntzumachen. Sie wird am 01.02.2021 rechtswirksam.

4. Die Stadt Ehingen (Donau) teat der zentralen Geschäftsstelle die Bildung des
gemeinsamen Gutachterausschusses nach § 1 Abs. 1 Satz 2 GuAVO mit den Angaben
nach § 15 Abs. 3 GuAVO unverzüglich nach lnkrafttreten dieser Vereinbarung mit.
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

§ 16
Salvator ische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung nicht berührt. Die Vertragspartner werden
in einem solchen Fall die unwirksamen Bestimmungen durch solche ersetzen, die dem
sachlichen und wirtschaftlichen Inhalt der unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich
entsprechen. Dasselbe gilt, wenn sich während der Laufzeit der Vereinbarung ergibt, dass die
Vereinbarung durch weitere Bestimmungen ergänzt werden muss.

Ehingen (Donau), den 2.e. tos.7020
Stadt Ehingen (Dona

(Pberbürgermeister Alexander Baumann

Altheim, de
Gdmeinde

04 .4028
theim

Allmendingen, den
Gemeinde Allmendingen

(Bürgermeister Florian Teichmann)

Altheim/Alb, den zo
Gemeinde Altheim (Alb)

(Bürjermeister Robert Rewitz) (Bürgermeister Andreas Koptisch)

Amstetten, den ,.._17<i..9.ao,v
Gemeinde Amstetten

ermeister Johannes Raab)

Ballendorf, den
Gemeinde Ballendorf

Asselfingen, den 3C.3. (2(:),Z
Gemeinde Asselfingen

(Bürgermeister Armin Bollinger)

Balzheim, den GP( ZCZG
Gemeinde Balzheim

(Bürgermeisterin Renate Bobsin) (Bürger eister ISO\ter Herrmann)
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

Beimerstetten,
Gemeinde Beimerstetten

ürgerme7,-pcfreas Haas)

Bernstadt, den
Gemeinde Bernstadt

(Bürgermeist Sühring)

Blaustein, den 2 0 C9 3 2&za
Stadt Blaustein

(Bürgermeister Thomas Ka

Breitingen/cien / 7 4 j i
Gemeinde Breitinaen

do n3 ziBerghülen, den - Z .(3
Gemeinde Berghülen

(Bürgermeister Bernd Mangold)

Blaubeuren, den 3 00
Stadt Blaubeuren

rgermeister Jörg Seibold)

Börslingen, den jo. el 2o,zo
Gemeinde Börslingen

(Bürgermeister Hefylch Wolf)

Dietenheim, den
Stadt Dietenheim

(Bürgerm`bister Dieter Mühlberger) (Bürgermeister phriStopher Eh)'

Dornstadt, den 3 o. O I. 2_e,
Gemeinde Dornstadt

(BüTg-efrfibister Raine Braig) (Bürgermeister Josef Renner)

Emeringen, den
Gemeinde_Emeringe
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

Emerkingen, den -50-09i1-02-0
Gemeiggle Emerkingen

(Bürgernjelse Paul Burger)

Griesingen, den
Gemein,de Griesingen

Wiv

(Bürgermeister Oliver Klum to)

Hausen a. B., den (5 09 .2o 20
Gemeinde Hausen am Bussen

(Bürgermeister Hans Reger)

Holzkirch, den os-("te 2c22-c)
Gemeinde Holzkirch

(Bürgernieister Paul;§bybold)
76'

Illerkirchberg, den gO. C2i . 2o2-0
Gemeinde Illerkirchberg

(Bürgermeister Medera=kläullier)
dr‚vtim 1 erI4e-

Erbach, den 30 act oZo
Stadt Erbach

(Bürgermeister Athim Gaus)

Grundsheim, den g_7c)2.
Gemeinde Grundsheim

(Bfigermeister PWe Hand-grgAger)

Heroldstatt, den
Gemeinde Heroldstatt

(Bürgermeister Michael Weber)

Hüttisheim, den
Gemeinde Hüttisheim

(Bürgermeister Stefan

Illerrieden, d9.K -32 (7,9 Zr22
Gemeinde Ilrerrieden

(Bürgermeister Jens Kaiser)
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

Laichingen, den
Stadt Laichingen

(Bürgermestér Klaus Kaufmann)

Lauterach, den
Gemeinde Lauterach

(Bürgermeister Bernhard Ritzier)

Merklingen, den
Gemeinde Merklingen

Neenstetten, den
Gemeinde Neenstetten

(Bürgermeister Martin Wiedenmann)

Nerenstetten, den
Gemeinde Nerenstetten

(Bürgerrheisterin Renate Bobsin)

Langenau, den
Stadt Langenau

(Bürgermeister Daniel Salemi)

Lonsee, den
Gemeinde Lonsee

(Bürgermei4r Joch-ei\Ogger)

Mundeingen, de
Stadt/Mwderking

ürgermeister Michael Lohner)

Nellingen, den
aemeinde Nellingen

(Bürgermeister Christop11 Jung)

Oberdischingen, den 2o. 0..1 Zoic2
Gemeinde sZ)hterdischingen

(BürgermeiAer Ffiedrich Nägele)
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

Obermarchtal, den
Gemeinde Obermarchtal

(Bürgermeister Martin Krämer)

Öllingen, den
Gemeinde Öllingen

(Bür‘er4eisteAegrg Göggelmann) (Bürgjme4ir Andreas Braun)

Oberstadion, den C ,X)- 202o
Gemeinde Oberstadion

ürgermeister Kevin Wiest)

Öpfingen, den 30. Oci. 20)0
Gemeinde Öpfinge

Rammingen, den :g0A73/20
Gemeinde Rammingen

Rechtenstein, den e.7 ,7C2.
Gemeinde Rechtenstein

1 / g V . 2
- • / ( .

ürgermeister Christian Weer) (Bürgermeisterin Romy Wurm)

Rottenacker, den
Gemeinde Rottenacker

(Bürgermeister Karl Hauler)

Schnürpflingen, den
Gemeind(,7Schnürpflingen

(Bür

--,
Schelklingen, den ,3 1 1/4,06to
Stadt Schelklingen

dti&
(Bürgermeister Ulrich Ruckh)

Setzingen, den
Gemeinde Setzingen 4i "(0. 2c

rmeister Michael Knoll) (Bürgermeisterin Kgeborg Lang)
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Übertragung der Aufgaben nach §§ 192 — 197 BauGB (Wertermittlung)

Staig, den a'. 42. aoeo
Gemeinde Staig

(Bäigermeisterl4lartin Jung)

Unterstadion, de() 1,2,92
Gemeinde UnterStadion

Untermarchtal, den
Gemeinde Untermarchtal

(Bürgermeister Bernhard Ritz ler)

Unterwachingen, den 30_0J. 2020
Gemeinde Unterwachingen

r
(Be6ermeister Uvve Handg ätinger) (Bürgermeister Hans Rieger)

Weidenstetten, den
Gemeinde Weidenstetten

(Bürger, ( org Engler)

Westerstetten, den
Gemeinde Westerstetten

(Bürgermeister Alexander Bourke)

Westerheim, den ‘20 (0-312020
Gemeinde Westerheim

(Bürgermeister Hartmut Walz)
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Erstreckungssatzung auf das Gebiet der beteiligten Gemeinden Allmendingen,
Altheim, Altheim/Alb, Amstetten, Asselfingen, Ballendorf, Balzheim, Beimerstetten,
Berghülen, Bernstadt, Blaubeuren, Blaustein, Börslingen, Breitingen, Dietenheim,
Dornstadt, Emeringen, Emerkingen, Erbach, Griesingen, Grundsheim, Hausen a.B.,
Heroldstatt, Holzkirch, Hüttisheim, Illerkirchberg, Illerrieden, Laichingen, Langenau,
Lauterach, Lonsee, Merklingen, Munderkingen, Neenstetten, Nellingen, Nerenstetten,
Oberdischingen, Obermarchtal, Oberstadion, Öllingen, Öpfingen, Rammingen,
Rechtenstein, Rottenacker, Schelklingen, Schnürpflingen, Setzingen, Staig, Untermarchtal,
Unterstadion, Unterwachingen, Weidenstetten, Westerheim und Westerstetten

(Erstreckungssatzung Gemeinsamer Gutachterausschuss
bei der Stadt Ehingen (Donau))

Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gem0) in Verbindung mit § 26
des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sowie in Verbindung mit § 2 des
Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Ehingen (Donau) am
24.09.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erstreckung

(1) Die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch
den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung)" der Stadt Ehingen
(Donau) in ihrer jeweils gültigen Fassung gilt auf den Gemarkungen Allmendingen,
Ennahofen, Grötzingen, Niederhofen, Weilersteußlingen, Altheim, Altheim/Alb,
Amstetten, Bräunisheim, Hofstett-Emmerbuch, Reutti, Schalkstetten, Stubersheim,
Asselfingen, Ballendorf, Balzheim, Oberbalzheim, Unterbalzheim, Beimerstetten,
Berghülen, Bühlenhausen, Bernstadt, Asch, Beiningen, Blaubeuren, Pappelau, Seißen,
Sonderbuch, Weiler, Arnegg, Bermaringen, Blaustein, Ehrenstein, Herrlingen,
Klingenstein, Markbronn, Wippingen, Börslingen, Breitingen, Dietenheim, Regglisweiler,
Bollingen, Dornstadt, Scharenstetten, Temmenhausen, Tomerdingen, Emeringen,
Emerkingen, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Erbach, Ersingen, Ringingen,
Griesingen, Grundsheim, Hausen a.B., Heroldstatt, Ennabeuren, Sontheim, Holzkirch,
Hüttisheim, Illerkirchberg, Oberkirchberg, Unterkirchberg, Dorndorf, Illerrieden, Wangen,
Feldstetten, Laichingen, Machtolsheim, Suppingen, Albeck, Göttingen, Hörvelsingen,
Langenau, Lauterach, Ettelnschieß, Halzhausen, Lonsee, Luizhausen, Radelstetten,
Urspring, Merklingen, Munderkingen, Neenstetten, Nellingen, Oppingen, Nerenstetten,
Oberdischingen, Obermarchtal, Reutlingendorf, Hundersingen, Moosbeuren,
Mundeldingen, Oberstadion, Öllingen, Öpfingen, Rammingen, Rechtenstein,
Rottenacker, Gundershofen, Hausen o.U., Hütten, Ingstetten, Justingen, Schelklingen,
Schmiechen, Sondernach, Schnürpflingen, Setzingen, Altheim (Weihung), Staig,
Steinberg, Untermarchtal, Unterstadion, Unterwachingen, Weidenstetten, Westerheim,
Westerstetten der Gemeinden Allmendingen, Altheim, Altheim/Alb, Amstetten,
Asselfingen, Ballendorf, Balzheim, Beimerstetten, Berghülen, Bernstadt, Blaubeuren,
Blaustein, Börslingen, Breitingen, Dietenheim, Dornstadt, Emeringen, Emerkingen,
Erbach, Griesingen, Grundsheim, Hausen a.B., Heroldstatt, Holzkirch, Hüttisheim,
Illerkirchberg, Illerrieden, Laichingen, Langenau, Lauterach, Lonsee, Merklingen,
Munderkingen, Neenstetten, Nellingen, Nerenstetten, Oberdischingen, Obermarchtal,
Oberstadion, Öllingen, Öpfingen, Rammingen, Rechtenstein, Rottenacker, Schelklingen,
Schnürpflingen, Setzingen, Staig, Untermarchtal, Unterstadion, Unterwachingen,
Weidenstetten, Westerheim und Westerstetten.

(2) Für Tätigkeiten des gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Ehingen
(Donau) erstreckt sich die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche
Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung)" der Stadt Ehingen (Donau) in ihrer jeweils
gültigen Fassung auf das Gemeindegebiet der Gemeinden Allmendingen, Altheim,



Altheim/Alb, Amstetten, Asselfingen, Ballendorf, Balzheim, Beimerstetten, Berghülen,
Bernstadt, Blaubeuren, Blaustein, Börslingen, Breitingen, Dietenheim, Dornstadt,
Emeringen, Emerkingen, Erbach, Griesingen, Grundsheim, Hausen a.B., Heroldstatt,
Holzkirch, Hüttisheim, Illerkirchberg, Illerrieden, Laichingen, Langenau, Lauterach,
Lonsee, Merklingen, Munderkingen, Neenstetten, Nellingen, Nerenstetten,
Oberdischingen, Obermarchtal, Oberstadion, Öllingen, Öpfingen, Rammingen,
Rechtenstein, Rottenacker, Schelklingen, Schnürpflingen, Setzingen, Staig,
Untermarchtal, Unterstadion, Unterwachingen, Weidenstetten, Westerheim und
Westerstetten. Aus dem „Gebührenverzeichnis für öffentliche Leistungen der Stadt
Ehingen (Donau)" erstrecken sich jedoch nur die Ziff. 1, 3, 10 und 12 in ihrer jeweils
gültigen Fassung, soweit sie die Tätigkeit des gemeinsamen Gutachterausschusses
betreffen.

§ 2
Inkrafttreten und Gültigkeit

Diese Satzung tritt am 01.02.2021 in Kraft.

•-egn 24.(Ehingen (D9n-ar.‘dg24.)9.2020

Alexander BaU
Oberbürgermeister
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Name Herr Keppler

Durchwahl 07071 757-3301

Aktenzeichen 14-5/2207.3-9 Ehingen Zrraiau)

(Bitte bei Antwort angeben)

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen Gut-
achterausschusses „ Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen
(Donau);
Schreiben der Stadt Ehingen vom 21.10.2020, Az.: 60 dh/mu 161001

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Städte und Gemeinden Allmendingen, Altheim, Altheim/Alb, Amstetten, Asselfin-

gen, Ballendorf, Balzheim, Beimerstetten, Berghülen, Bernstadt, Blaubeuren, Blau-

stein, Börslingen, Breitlingen, Dietenheim, Dornstadt, Emeringen, Emerkingen, Er-

bach, Griesingen, Gundelsheim, Hausen a.B., Heroldstatt, Holzkirch, Hüttisheim, Iller-

kirchberg, Illerrieden, Laichingen, Langenau, Lauterach, Lonsee, Merklingen, Munder-

kingen, Neenstetten, Nellingen, Nerenstetten, Oberdischingen, Obermarchtal, Ober-

stadion, Öllingen, Öpfingen, Rammingen, Rechtenstein, Rottenacker, Schelklingen,

Schnürpflingen, Setzingen, Staig, Untermarchtal, Unterstadion, Unterwachingen, Wei-

Dienstgebäude Konrad-Adenauer-Str. 20 • 72072 Tübingen • Telefon 07071 757-0 • Telefax 07071 757-3190
poststelle@rpt.bwl.de • www.rp.baden-wuerttemberg.de • www.service-bw.de

Buslinie 2 • Haltestelle „Regierungspräsidium"
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denstetten, Westerheim, Westerstetten und die Stadt Ehingen haben die o.g. öffent-

lich-rechtliche Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen Gutachteraus-

schusses „Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen (Donau)" abge-

schlossen und mit Bezugsschreiben vom 21.10.2020 dem Regierungspräsidium Tü-

bingen zur Genehmigung vorgelegt.

Die Voraussetzungen für die Genehmigung der o.g. öffentlich-rechtlichen Vereinba-

rung liegen vor. Das Regierungspräsidium Tübingen genehmigt hiermit gemäß § 25

Abs. 5 i. V. mit § 28 Abs. 2 Nr. 2 GKZ die am 28./30.09 und 05./07./08./09./

15.10.2020 unterzeichnete öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bildung eines

gemeinsamen Gutachterausschusses.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist von den Beteiligten mit dieser Genehmigung

öffentlich bekannt zu machen. Dabei ist nach den gesetzlichen Bestimmungen der

Vereinbarungstext mit dem Genehmigungsvermerk bekannt zu machen. Sie tritt ge-

mäß § 9 Abs. 3 der Vereinbarung am Tag nach der letzten öffentlichen Bekanntma-

chung, frühestens ab dem 01.02.2021, in Kraft (§ 25 Abs. 6 GKZ).

Das Regierungspräsidium bittet um Vorlage der entsprechenden Bekanntmachungs-

nachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Fischer
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten 

durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung) 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden–Württemberg (GemO) in Verbindung mit 
den §§ 2, 11 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in der 
jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Ehingen (Donau) am 18.12.2014 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Gebührenpflicht 
 
(1) Die Stadt Ehingen (Donau) erhebt für die Erstattung von Gutachten durch den 

Gutachterausschuss Gebühren. 
 
(2)  Für Amtshandlungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, insbesondere für 

Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, für die Ableitung wesentlicher Daten für die Wert-
ermittlung, für Richtwertauskünfte sowie Auskünfte über die ermittelten wesentlichen 
Daten werden Gebühren nach den Vorschriften der Verwaltungsgebührensatzung der 
Stadt Ehingen (Donau) erhoben. 

 
 

§ 2 Gebührenschuldner, Haftung 
 
(1) Gebührenschuldner ist, wer die Erstattung des Gutachtens veranlasst oder in wessen 

Interesse sie vorgenommen wird. 
 
(2)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
(3) Neben dem Gebührenschuldner haftet, wer die Gebührenschuld durch schriftliche 

Erklärung gegenüber dem Gutachterausschuss übernommen hat; dies gilt auch für 
denjenigen, der für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
 

§ 3 Gebührenmaßstab 
 
(1)  Die Gebühren werden nach dem Wert der Sachen und Rechte bezogen auf den Zeitpunkt 

des Abschlusses der Wertermittlung erhoben. 
 
(2)  Sind in einem Gutachten für mehrere Grundstücke eines Gebietes besondere Boden-

richtwerte (§ 196 Abs. 1 Satz 5 BauGB) zu ermitteln, so gilt als Wert der doppelte Wert 
des gebiets- oder lagetypischen Grundstücks. Bei mehreren gleichartigen 
Bodenrichtwerten ist der höchste Wert zugrunde zu legen. Die maßgebliche 
Grundstücksgröße beträgt höchstens 800 m². 

 
(3)  Sind im Rahmen einer Wertermittlung mehrere Sachen oder Rechte, die sich auf ein 

Grundstück oder ein grundstücksgleiches Recht beziehen, zu bewerten, so ist die Gebühr 
aus der Summe der maßgeblichen Werte der einzelnen Gegenstände zu berechnen. 
Gleiches gilt, wenn Wertunterschiede auf der Grundlage unterschiedlicher 
Grundstückseigenschaften zu ermitteln sind. Wertermittlungen mehrerer 
Eigentumswohnungen auf einem Grundstück oder gleichartiger unbebauter Grundstücke 
gelten hier als eine Wertermittlung. 
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(4)  Sind Wertermittlungen für Sachen oder Rechte auf unterschiedliche Stichtage durch-

zuführen, ohne dass sich die Zustandsmerkmale (§ 3 Abs. 2 WertV) wesentlich geändert 
haben, so ist für den ersten Stichtag der volle Wert und für jeden weiteren Stichtag der 
halbe Wert zugrunde zu legen. Sind die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse 
antragsgemäß unverändert, ist hierfür ein Viertel des Wertes zugrunde zu legen. 

 
(5)  Wird der Wert eines Miteigentumsanteils ermittelt, das nicht mit Sondereigentum nach 

dem Wohnungseigentumsgesetz verbunden ist, so wird die Gebühr aus dem Wert des 
gesamten Grundstücks berechnet.  

 
 

§ 4 Gebührenhöhe 
 
(1)  Bei der Wertermittlung von Sachen und Rechten beträgt die Gebühr bei einem Wert 
 

bis 25.000,00 € 300,00 € 

bis 100.000,00 € 300,00 €, zuzüglich 0,4 % aus dem Betrag über 25.000,00 € 

bis 250.000,00 € 600,00 €, zuzüglich 0,25 % aus dem Betrag über 100.000,00 €  

bis 500.000,00 € 975,00 €, zuzüglich 0,13 % aus dem Betrag über 250.000,00 € 

bis 5.000.000,00 € 1.300,00 €, zuzüglich 0,06 % aus dem Betrag über 500.000,00 € 

über 5.000.000,00 € 4.000,00 €, zuzüglich 0,04 % aus dem Betrag über 5.000.000,00 € 

 
(2)  Bei unbebauten Grundstücken oder Rechten an solchen Grundstücken beträgt die 

Gebühr 60 % der Gebühren nach Abs. 1. 
 
(3)  Bei geringem Aufwand (Kleinbauten, z.B. Garagen oder Gartenhäuser; Berechnung des 

Herstellungswertes baulicher Anlagen nach vorhandenen Unterlagen) oder wenn 
dieselben Sachen oder Rechte innerhalb von drei Jahren erneut zu bewerten sind, ohne 
dass sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben, ermäßigt sich die Gebühr auf 
die Hälfte. 

 
(4) Ist das Gutachten auf Antrag entsprechend § 6 Abs. 3 Satz 2 der Gutachteraus-

schussverordnung unter besonderer Würdigung der Vergleichspreise und Darlegung der 
angewandten Methoden auszuarbeiten, erhöht sich die Gebühr um 50 %. 

 
(5) Für die Erstattung eines Gutachtens nach § 5 Abs. 2 Bundeskleingartengesetz vom  

28. Februar 1983 beträgt die Gebühr 300,00 EUR. 
 
(6)  In den Gebühren ist eine Ausfertigung des Gutachtens für den Antragssteller und eine 

weitere für den Eigentümer enthalten, soweit dieser nicht Antragsteller ist; für jede weitere 
Ausfertigung bzw. für jeden weiteren Auszug aus der Wertermittlung, auch aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften, werden dem Antragssteller Gebühren nach der Verwaltungs-
gebührensatzung der Stadt Ehingen (Donau) berechnet.  

 
 

§ 5 Rücknahme eines Antrages 
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Wird ein Antrag auf Erstellung eines Gutachtens zurückgenommen, bevor der 
Gutachterausschuss einen Beschluss über den Wert des Gegenstandes gefasst hat, so wird 
eine Gebühr nach dem Bearbeitungsstand von bis zu 90 % der vollen Gebühr erhoben. 

 
§ 6 Besondere Sachverständige, erhöhte Auslagen 

 
(1) Werden mit Zustimmung des Antragstellers besondere Sachverständige bei der 

Wertermittlung zugezogen, so hat der Gebührenschuldner die hierdurch entstehenden 
Auslagen neben den Gebühren nach dieser Satzung zu entrichten. 

 
(2)  Soweit die sonstigen Auslagen das übliche Maß übersteigen, sind sie neben der Gebühr 

zu ersetzen. 
 
(3) Für die Erstattung von Auslagen sind die für die Gebühren geltenden Vorschriften 

entsprechend anzuwenden.  
 
 

§ 7 Entstehung und Fälligkeit 
 
Die Gebühr entsteht mit der Beendigung der Wertermittlung, in den Fällen des § 5 mit der 
Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung. Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. 
 
 

§ 8 Übergangsbestimmungen 
 
Für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung beantragt wurden, gilt die bisherige 
Gebührensatzung. 
 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft; gleichzeitig tritt die 
Gutachterausschussgebührensatzung vom 05.04.1979 außer Kraft.  
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der Gemeindeordnung erlassenen 
Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind. 

 
Ehingen (Donau), den 18.12.2014  
 
 
 
Baumann 
Oberbürgermeister  
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